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Betr: Download von Standardsoftware von einem Server einer liechtensteinischen 

Kapitalgesellschaft (EAS. 2475) 

Erlangt ein österreichischer Internetkunde von einer liechtensteinischen 

Kapitalgesellschaft das Recht, Planungs- und Zeiterfassungssoftware von dem 

liechtensteinischen Server der Gesellschaft für seinen eigenen Gebrauch 

downzuloaden, dann fällt das dafür zu leistende Entgelt nicht unter den Begriff der 

Lizenzgebühren im Sinn von Artikel 12 DBA-Liechtenstein. Diese Beurteilung gründet 

sich auf die in Ziffer 14 sowie Ziffer 17.2 und 17.3 des OECD-Kommentars zu Artikel 

12 OECD-Muster vertretene Auffassung. Nur dann, wenn der österreichische Kunde 

Zahlungen dafür leistet, dass er die erworbene Software selbst vervielfältigen und 

gewinnbringend verwerten kann, wären solche Zahlungen als von Artikel 12 erfasste 

Lizenzgebühren zu werten (Ziffer 17.4 des OECD-Kommentars). 
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